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Vertrauen und Sicherheit
Wer öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
beauftragt, erhält Sicherheit für unternehmerische, gerichtliche
und private Entscheidungen. Genau diese Tatsache hat den
deutschen Gesetzgeber bewogen, die öffentliche Bestellung
einzuführen. Dass der Staat die besondere Qualifikation
dieser Sachverständigen und die Bedeutung ihrer Dienst-
leistung anerkennt, erleichtert Unternehmen, Gerichten und
Verbrauchern die Auswahl von öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen und garantiert, dass das
Gutachten auch hohen Anforderungen gerecht wird.  

Definition des Verkehrswertes nach dem § 194 BauGB:
„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt,
der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht,
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen
Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks
oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
zu erzielen wäre.“

Neben dem Baugesetzbuch sind nachfolgende Gesetze
und Verordnungen bei der Immobilienbewertung von
besonderer Bedeutung:

• ImmoWertV  –  Immobilienwertermittlungsverordnung
• WertR  –  Wertermittlungsrichtlinien

Die Gesetzgebung



Verkehrswertgutachten
Das klassische Verkehrswertgutachten, wie es in allen
gerichtlichen Auseinandersetzungen oder Zwangsver-
steigerungsverfahren gefordert wird, ist eine mit besonderer
Sachkunde, Fachwissen und Erfahrung begründete,
schriftliche Stellungnahme. Damit ist es für alle privaten
und gerichtlichen Auseinandersetzungen bestens geeignet,
aber auch bei Vermögensdispositionen Dritter.

Durch ein funktionierendes Netzwerk erfahrener Mitarbeiter
und Fachkollegen für Gebäudeschäden oder Bodenver-
unreinigungen und Altlasten sind alle Bestandteile der
Immobilienwertermittlung ganzheitlich gewährleistet.

Es ist erforderlich bei:

• Grundstückskauf und -verkauf
• Wertermittlung im Rahmen einer 

Beleihung oder Finanzierung
• Mediation im Rahmen der 

Immobilienbewertung
• Erbschaftsauseinandersetzungen
• Bestimmung von Pflichtteilsansprüchen
• Zugewinnausgleich in Scheidungsverfahren
• Zwangsversteigerungsmaßnahmen
• Bodenordnungsmaßnahmen

in Umlegungs- und Sanierungsgebieten
• allgemeinen Entschädigungsansprüchen
• Berechnung von Leibrenten
• Entschädigungsermittlung

bei Wegerechten und anderen Rechten
• Schenkungs- und Erbschaftssteuerfragen
• Neubewertung des Anlagevermögens

im Rahmen von Basel II
• Überführung von privaten

oder betrieblichen Vermögens

Das Leistungsspektrum



Zur Person

Wenn die bisherigen Informationen Sie noch nicht
zufriedengestellt und Sie weiteren Informationsbedarf
haben, dann rufen Sie uns einfach an oder senden
uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne.

E-Mail: mail@loeckener.com
Telefon: 09 11.81 88 08-0
Telefax: 09 11.81 88 08-20

Weitere Infomationen erhalten Sie
auch auf unserer Homepage:

www.loeckener.com

Rainer Maria Löckener
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer für Mittelfranken
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Mitglied des Gutachterausschusses des Landkreises Roth.

Nach langjähriger Tätigkeit als geschäftsführender Gesell-
schafter im Vertrieb, folgte die Aufgabe als Geschäftsführer 
im Immobilienvertrieb einer nationalen Maklerorganisation
für eine deutsche Großbank.

In den neunziger Jahren wurde die intensive Ausbildung
beim Institut für das Sachverständigenwesen absolviert, der
später die öffentliche Bestellung und Vereidigung durch die
IHK Nürnberg für Mittelfranken folgte.

Diese öffentliche Bestellung und Vereidigung wurde aufgrund
der qualifizierten Tätigkeit der letzten Jahre durch die IHK
Nürnberg um weitere fünf Jahre verlängert.

Mit der Wahl eines öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen ist eine besondere und
regelmäßig überprüfte Qualifikation des Sachver-
ständigen gewährleistet.

Das persönliche Gespräch


